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Begründung
zur" 36. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Heih'genhafen
für das Gebiet "Nordweide"

0. Präambel - Rechtsgrundlagen

Die 36. Änderung des FLächennutzungspLans für das Gebiet "Nordweide" wird auf
der Grundlage folgender Gesetze und Verordnungen erstellt:

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23. September 2004 (BGBL I, S. 2414), ge-
ändert durch Artikel l des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBL. I S. 1548).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBL L S. 132) zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Jum 2013 (BGBL. I S. 1548).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom
18. Dezember 1990 (BGBL 1991 I, S. 58).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBL. I S. 2542).

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom
24. Februar 2010 (GVOBL S. 301).

l. Planungsgegenstand

1. 1 Planungsanlass und Planungserfordernis

Das PLanerfordernis ergibt sich aus der parallel erfolgenden UberpLanung der
ParkpLatzfLächen beidseitig der Seebrückenpromenade auf dem Steinwarder_mit
dem'Ziel der Entwicklung von zwei Hotelstandorten an der Seebrücke. Im Zuge
der Einleitung des PLanverfahrens für den Vorhabenbezogenen BebauungspLan
Nr. 3, der die Errichtung von zwei Hotels beidseitig der Seebrückenpromenade
vorbereitet, werden die derzeit auf einem Teil dieses Areals vorhandenen Reise-
mobilstelLpLätze wegfallen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, den Reisern o-
MlstelLplatz zu verlagern und einen neuen Standort planungsrechtlich vorzuberei-
ten.

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere ALternativstandorte untersucht und
bewertet. Zwischenzeitlich ist das Grundstück "Nordweide" am 05.03.2013 durch
die Stadt HeiLigenhafen in einem Zwangsversteigerungsverfahren ersteigert wor-
den und damit die Option der Änderung des bestehenden Bebauungsplans Nr. 60,
der den Bau eines Hotels, mehrerer HoteLapartments und eines KurmitteLhauses
ermöglicht, entstanden.

Mit Schreiben vom 02. 10.2013 haben die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe die
Bereitschaft signalisiert, in einen ReisemobilstelLplatz auf dem Grundstück



"Nordwei'de" und auf dem Parkplatz "Am Binnensee" zu investieren und diesen
Letztlich auch zu betreiben.

Hierbei soll die seit Jahren bestehende Nutzung einer TeiLftäche des Parkplatzes
am Binnensee für Reisemobile im Sinne der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit
in die Planung integriert werden.

Die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen hat in ihrer Sitzung am 25. 06. 2014
beschlossen, die 36. Änderung des FLächennutzungspLans für das Gebiet "Nord-
weide" aufzustellen. Für das Plangebiet befindet sich auch die l. Änderung und
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 60 in Aufstellung.

Mit der Ausarbeitung der Planung ist das PLanungsbüro Seebauer, Wefers und
Partner GbR in Quickborr beauftragt.

1.2 Umweltprüfung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung zum Bauleitplan durchzuführen, in
der die voraussichtlichen erheblichen UmweLtauswirkungen ermitteLt, beschrieben
und bewertet werden. Der für die Abwägung erforderliche Umfang und DetaiLLie-
rungsgrad der UmweLtprüfung wird im Rahmen der frühzeitigen BehördenbeteiLi-
gung abgefragt.

Im Rahmen der UmweLtprüfung ist ein UmweLtbericht zu erstellen, der die ermit-
teLten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt (§ 2a BauGB). Das
Ergebnis der UmweLtprüfung ist in der Abwägung des BauLei'tplans zu berücksich-
tigen und Teil der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB, die
der Begründung in der Endfassung beigefügt wird.

Die erheblichen UmweLtauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Bau-
LeitpLans eintreten, sind von der Gemeinde nach § 4c BauGB zu überwachen, um
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln
und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können. Die gewählte Konzep-
tion der Umweltüberwachung ist als ein weiterer Baustein der UmweLtprüfung im
Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil
der Begründung.

Die Belange des Umweltschutzes, einschLießlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden in Form des Umweltberichts aufbereitet und sollen in Form
von Darstellungen im Flächennutzungsptan berücksichtigt werden.

1.3 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet Liegt im Westen der Stadt HeiLigenhafen am Südwestrand des Bin-
nensees. Die 36. Änderung des FLächennutzungsplans für das Gebiet "Nordweide"
wird für die nachfolgend abgebildete Fläche aufgesteLLt.
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Abbildung l: Geltungsbereich
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Das Gebiet umfasst eine dreieckige Tei'lfläche nordöstlich des Eichholzweges und
der Binnenseepromenade sowie eine TeilfLäche der sogenannten Nordweide süd-
westlich des EichhoLzweges einschließlich der Flächen der ehemaligen Kläranlage,
jedoch ohne die durch Böschungen abgegrenzte Röhrichtfläche, die zum Gebäu-
dekompLex des Ferienzentrums hin Liegt.

Der Geltungsbereich umfasst zusammen eine Fläche von ca. 1, 63 ha.

1.4 Ausgangssituation und Biotopkartierung

Die Fläche Liegt südwestlich des Binnensees. Westlich des PLangebietes befindet
sich das Ferienzentrum und östlich der Gebäudebestand des KLimkgeLändes.

Der Teilbereich Nordweide wird derzeit als Grünlandfläche genutzt und mit Rin-
dem beweidet.

Im Rahmen einer Biotopkartierung durch das BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN DR.
NORBERT BRIELMANN (2014) wurden die EinzeLbiotope ermittelt und Biotoptypen
zugeordnet. 5 Biotope unterliegen einem gesetzlichen Schutz, Liegen jedoch
weitgehend außerhalb des PLanänderungsgebietes.

Im Zentrum der PLangebietsteilfLäche der Nordweide ist eine ehemalige Kläranlage
mit rundem Betonbecken, Überlauf sowie überwachsenen Absetzbecken anzutref-
fen, die in der Vergangenheit für die Abwasserentsorgung der südöstlich geLege-
nen ehemaligen Kaserne bzw. des heutigen Krankenhauses genutzt wurde. Der
Bereich der ehemaLigen Kläranlage ist durch durch ein Pappelgehölz gekennzeich-
n et.



Für die Fläche der Nordweide besteht Baurecht gemäß den Festsetzungen des
rechtskräftigen B-Ptans Nr. 60, die bislang jedoch nicht realisiert wurden.

Die TeiLfläche am Binnensee ist vollständig versiegelt und wird als Parkplatz ge-
nutzt, hier bereits als Ausweic h Stellplatz für Reisemobile. Auch für diese Fläche
besteht Baurecht durch den rechtskräftigen B-PLan Nr. 12, welches der vorhande-
neu Nutzung entspricht.

Eine im Südwesten der Nordweide an das PLangebi'et angrenzende Brachfläche mit
Röhricht- und Riedbewuchs wird als Bi'otopfläche erhalten und durch die Planung
nicht verändert.

Das Plangebiet der Nordweide steigt nach Süden aufgrund der hier beginnenden
Höhenrücken des östlichen Hügellandes, die auf Jungmoränen aus der jüngsten
Eiszeit zurückgehen. Langsam an. Das GeLändeniveau bewegt sich laut Vermessung
zwischen +1,39 m ÜNHN und +5,80 m ÜNHN. Im Süden des PLangebi'etes gibt es
einen Höhenversprung von etwa +3,30 m ÜNHN auf rund +5,00 m ÜNHN. Dabei
zeigen Böschungskanten wie auch Bohrergebnisse zum Baugrund, dass in TeiLbe-
reichen der Nordweide in der Vergangenheit Auffüllungen vorgenommen wurden.

Der Baugrund weist oberflächennah humosen Oberboden in Form schluffiger San-
de auf. Der unterhalb folgende gewachsene Boden besteht zumeist aus wenig
wasserdurchlässigen GeschiebeabLagerungen wie Geschiebelehm oder Geschiebe-
mergeL. Des Weiteren wurden an verschiedenen Stellen des Grundstücks Nordwei-
de aufgefüllte Böden angetroffen. Meist handelt es sich bei den Auffüllungen um
umgelagerte Geschiebeböden, die teilweise mit Beton- und ZiegeLresten durch-
setzt sind. Die Auffüllungsmächtigkeit Liegt zwischen ca. 1,4 und 2, 2 m (im Mittel
2 m) (BBI 2014).

Bei 8 von 18 Sondierbohrungen im Zuge der Baugrunduntersuchung wurde kein
Grundwasser angetroffen. Die in den übrigen Aufschlüssen angebohrten Grund-
wasserstände schwanken zwischen 0,4 m und 2, 2 m unter dem jeweiligen Ansatz-
punkt. Damit Liegen die (nicht ausgepegelten) Wasserstände zwischen etwa
+0,59 m NHN und+2,95 m NHN.

Bei dem festgestellten Grundwasser handelt es sich zumeist um Stauwasser auf
den flurnah anstehenden bindigen, d. h. wenig wasserdurchlässigen Geschiebebö-
den. Generell kann es nach niederschlagsreichen Perioden zu einem Aufstau von
Grundwasser nahe der Geländeoberfläche kommen.

Auf der Grundlage der erkundeten Untergrundverhältnisse ist im Bereich des ge-
planten ReisemobilstelLplatzes keine Versickerung von Niederschlagswasser gege-
ben (BBI 2014).
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1. 5 Einfügen in die örtliche und überörtliche Planung

Der bisher wirksame FLächennutzungsplan trifft für das Plangebiet folgende Dar-
Stellungen:

Sonderbaufläche Hotel, Kur, Sport und Freizeit
öffentliche Verkehrsfläche - Parkplatz

Abbildung 2: Ausschnitt der wirksamen Änderung des FNP

S)

Die beabsichtigte Planung kann nicht aus den Darstellungen des wirksamen FLä-
chennutzungsplans der Stadt Heiligenhafen entwickelt werden, weshalb mit der
36. Änderung des FNPs eine Anpassung der Darstellungen in Richtung

Sondergebiet Campingplatz für Wohnmobile

erfolgt.

Parallel zur FLächennutzungspLan-Änderung wird die l. Änderung und Erweiterung
des B-PLans Nr. 60 aufgestellt.

Der Regionalplan 2004 hebt die Bedeutung von HeiLigenhafen als bedeutendes
Zentrum des'Fremdenverkehrs an der Ostsee hervor, das es zu erhalten und zu
stärken gilt. Die Fortentwicklung des Tourismus ist in Zukunft von vorrangiger
Bedeutung. Dabei soll der Tourismus vor allem durch Verbesserung der Qualität
und Struktur vorhandener Einrichtungen gestärkt werden. Gleichzeitig soll eine
stärkere Differenzierung bisher einseitiger Angebotsstrukturen erfolgen und Maß-
nahmen der Saisonverlängerung werden empfohlen.

Die Landesplanungsbehörde, angesiedelt beim Ministerpräsident des Landes
SchLeswi'g-Holstein^ StaatskanzLei, hat mit Schreiben vom 10. 09. 2014 bestätigt,
dass gegen die Bauleitplanung keine Bedenken bestehen. Insbesondere stehen
Ziele der Raumordnung den PLanungsabsichten nicht entgegen.



1.6 Fachliche Vorgaben

1. 6. 1 Europäisches Schutzgebietssystem NATURA 2000

Das PLangebiet liegt in keinem Europäischen Schutzgebiet, das zum Schutzge-
bietsnetz NATURA 2000 gehört. Die Planung wirkt auch von außen auf kein be-
nachbartes Europäisches Schutzgebiet nachteilig ein.

Eine weitere Betrachtung im Rahmen des Baulei'tplanverfahrens kann daher ent-
fallen.

1.6. 2 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz

Die im wirksamen FNP nachrichtLich dargestellte RöhrichtfLäche, die als gesetzlich
geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG gilt, liegt nicht im PLanänderungsbe-
reich der 36. Änderung des FNP. Die Darstellung bleibt unverändert bestehen.

1.6.3 Überschwemmungsgefährdetes Gebiet, Gebiet mit potentiell signifi-
kantem Hochwasser-Risiko durch in Küstengebiete vordringendes
Meerwasser

Die Niedemngsbereiche unter NN +3,0 m im überptanten Bereich sind potentiell
signifikantes Hochwassem'sikogebiet durch in Küstengebiete vordringendes Meer-
wasser. Das ist nahezu der gesamte Geltungsbereich des PLangebietes der 36.
Änderung des FNP.

Die Fläche liegt innerhalb des Bereiches, der durch HochwasserschutzanLagen der
Stadt Heiligenhafen bis zu einer Höhe von +2,50 m ÜNN geschützt ist (FLutschutz-
tore Binnensee, Hochwasserschutzanlage Steinwarderstraße, Hochwasserschutz-
wand Ferienzentrum).

Durch die geplanten Höhenlagen des Reisemobilstellplatzes auf der Nordweide,
beginnend bei +2,50 m üNHN, werden die geplanten Anlagen überwiegend ober-
halb der Gefährdungsmarke errichtet werden. Im Übrigen ist aufgrund der hohen
Mobiliät der Reisemobile eine Evakuierung des Platzes im HochwasserfaLL unkom-
pliziert möglich.

Zur Minimierung der Hochwassergefahren wird für bauliche Anlagen oder die Nut-
zung von baulichen Anlagen in hochwassergefährdeten Gebieten an der Ostsee
seitens des LKN bei Unterschreitung einer Höhe von NN +3, 50 m die Einhaltung
folgender Grundsätze empfohlen:

erosionssichere Gründung gegen Unterspülung
Vorgaben für Sockel-, Brüstungs- oder SchweLLenhöhen, Lüftungsei'nrichtun-
gen, Lichtschächte, etc.
besondere Sicherungsmaßnahmen oder ein Verbot der Lagerung wasserge-
fährden der Stoffe (Brennstoffe, Chemi'kaLien, Fäkalien, etc.)
Vorkehrungen zur Sicherung gegen Auftrieb bei LagerbehäLtern, Bauwerken,
etc. oder Möglichkeiten zur Ftutung
besondere Sicherungsmaßnahmen oder AusschLuss von HaustechmkanLagen
und Hausanschlüssen
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Einrichtungen gegen Rückstau in Ver- und Entsorgungsanlagen
Anordnung von Massivbauweisen und Ringankern
Vorkehrungen für Abwehrmaßnahmen (Abschotten von Tiefgaragen, Eingän-
gen. Keltern oder anderen tiefer Liegenden Bereichen durch mobile Hochwas-
serschutzwände, Dammbalken, Sandsäcke, etc.)
Vorkehrungen gegen WeLLenschLag, Eisgang und Unterspülung insbesondere
bei Glasfassaden, etc.
Ausweisung von Fluchtwegen, FLuchträumen oder höher gelegenen SammeL-
platzen auf mind. NN +3,00 m
Änhebung von ErschLießungsstraßen nach ihrem Niveau auf mindestens NN
+3,00 m
Räume mit gewerblicher Nutzung auf mindestens NN +3,00 m.

Darüber hinaus empfiehlt das LKN der Gefahr durch Küstenhochwasser Rechnung
zu tragen indem jederzeit die rechtzeitige zentrale ALarmierung und Evakuierung
der gefährdeten Personen durch organisatorische und technische Vorsorge-
Maßnahmen seitens der Stadt HeiLigenhafen und Dritter sichergestellt werden.
Die Verfügbarkeit und der Einsatz von Geräten zur Räumung von Gefahrenzonen
und gefährlichen oder gefährdeten Gütern sollte entsprechende Berücksichtigung
finden. Die Vorgabe können in der verbindlichen BauLeitplanung und der Geneh-
migungspLanung berücksichtigt werden



2. Planinhalt und Abwägung

2. 1 Bauliche Nutzung

Es wird ein Sondergebiet, das der Erholung dient gemäß § 10 Abs. l BauNVO -
"Campingplatz für Wohnmobile" - dargestellt. Die Zweckbestimmung und Art der
Nutzung wird durch den Zusatz "für Wohnmobile" näher bestimmt und einge-
grenzt. Neben Standplätzen für Wohnmobi'Le und deren Zufahrten gehören zu den
vorgesehenen Anlagen auch Sanitärangebote, Freiflächen und Spielangebote.

In der paraLLet aufgestellten l. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans
Nr. 60 werden die zulässigen Nutzungen durch Festsetzung konkret bestimmt.

2.2 Verkehrserschließung

Die verkehrliche Erschließung der beiden TeiLfLächen des Sondergebietes "Cam-
pi'ngplatz für Wohnmobile" erfolgt über die vorhandene örtliche Straße Eichholz-
weg. Das Gebiet ist damit an das Orts- und Fernstraßennetz angebunden.

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über Zufahrten und Fahrwege auf
dem Gelände.

2.3 Ver- und Entsorgung

Trinkwasser
Am Rand des PLangebietes Liegt im Eichholzweg eine Trinkwasserlei'tung des
Zweckverbandes Ostholstein (ZVO). Ein Anschtuss des Campingplatzes für Wohn-
mobile (der einzelnen Standplätze wie auch des Sam'tärgebäudes) an die vorhan-
dene Leitung ist möglich.

Löschwasser
Gemäß Camping- und Wochenendplatzverordnung ist für den Campingplatz für
WohnmobiLe eine Löschwasserkapazität von mind. 24 m3/h für 2 Stunden im Um-
kreis von 200 m nachzuweisen. Aufgrund der Lage einer vorhandenen Trinkwas-
serleitung im Eichholzweg, die u. a. auch der Versorgung des Ferienzentrums dient
und mit Hydranten ausgestattet ist, wird durch den zuständigen Zweckverband
Ostholstein bestätigt, dass die erforderliche Menge aus dem Trinkwasserrohrnetz
bereitgestellt werden kann. Ein Bestätigungsschreiben durch den ZVO liegt vor.
Der einzuhaltende Abstand ist bei den Hydranten im Eichholzweg gewährleistet.
Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung soll jedoch auch ein Hydranten-
Standort auf dem Rei'semobilstellpLatz (TeilfLäche Nordweide) neu hergerichtet
werden.

Schmutzwasser
Am Rand des Plangebietes Liegt im Bereich des Eichholzweges/ des Ferienzent-
rums eine SchmutzwasserLeitung des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO). Ein An-
schLuss des Campingplatzes für Wohnmobile an die vorhandene Leitung ist mög-
Lich, so dass eine geordnete Entsorgung von Abwässern aus den Tanks der
WohnmobiL-Fahrzeuge, wie auch ein Anschluss des Sanitärgebäudes erfolgen
kann.
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Niederschlagswasser
Das im Plangebiet anfallende Ni'ederschlagswasser soll im Bereich Nordweide in
das angrenzende Röhricht abgeführt werden. Eine Versickerung des Nieder-
schtagswassers ist aufgrund des anstehenden Geschiebemergels im Untergrund
mcht"mögli'ch. Möglich'ist auch eine Einleitung des NiederschLagswassers von den
Fahrbahnen in die städtische RegenwasserkanaLisation, die im Eichholzweg Liegt.

Bei der TeiLf Lache am Binnensee wird die bestehende Regenwasserentwässemng,
die über Einlaufe und Kanalisation in den Binnensee abgeführt wird, beibehalten.

Energieversorgung
Die Stromversorgung erfolgt durch die E. ON Hanse AG bzw. SH Netz AG. Ein An-
schluss des PLangebietes an die im EichhoLzweg vorhandene Stromversorgungslei-
tung ist möglich.

Müllentsorgung
Das PLangebiet ist über den Eichholzweg erschlossen. Eine ordnungsgemäße Ent-
sorgung von MüLList möglich.

2.4 Nachrichtliche Übernahmen

Überschwemmungsgefährdetes Gebiet, Gebiet mit potentiell signifikantem
Hochwasser-Risiko durch in Küstengebiete vordringendes Meerwasser
Das PLangebi'et gehört aufgrund des vorhandenen GeLändemveaus zum potentieLL
durch Ostsee-H och wasser gefährdeten Bereich an der Ostsee und wird nachricht-
lich als überschwemmungsgefährdetes Gebiet, Gebiet mit potentieLL signifikantem
Hochwasser-Risiko durch in Küstengebiete vordringendes Meerwasser gekenn-
zeichnet.

2. 5 Hinweise

Generalplan Küstenschutz
Auf der Grundlage des Landeswassergesetzes und des jeweils geltenden_GeneraL-
planes Küstenschutz müssen auch zukünftig anstehende Küstenschutzmaßnahmen
und Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Verbesserung des Hochwasser- und Küsten-
Schutzes uneingeschränkt durchführbar sein.

Hinweise zum Bauen im überschwemmungsgefährdeten Gebiet bzw. Gebiet
mit potentiell signifikantem Hochwasser-Rislko
In der Vorhabensplanung und im Bauantrag ist erforderlichenfaLLs der Hochwas-
serschutz durch bauliche und sonstige Vorkehrungen zu präzisieren.

Im HochwasserfaLL bzw. in Fällen der Überflutung können Schadenersatzansprüche
gegenüber dem Land SchLeswig-HoLstei'n nicht geltend gemacht werden.

Eine Verpflichtung des Landes SchLeswig-Holstein zum Schutz der Küste und zum
Hochwasserschutz besteht nicht. Bei Ausweisung von Baugebieten in gefährdeten
Gebieten bestehen gegenüber dem Land keine Ansprüche auf Finanzierung oder
Übernahme notwendiger Schutzmaßnahmen.



Anlagen an Bundeswasserstraßen
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des Bun-
deswasserstraßengesetzes (WaStrG) in der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBL I S.
962) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen
mit Schifffahrtszeichen AnLass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Be-
trieb behindern oder die Schiffsführer durch BLendwirkungen, SpiegeLungen oder
anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schiff-
fahrtszeichen ist unzulässig.

Von der Wasserstraße aus sollen ferner werder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit
Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt Leuchtende oder indirekt beleuchtete
Flächen sichtbar sein. Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind dem
WSA Lübeck daher zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen.

Bodenschutz
Gemäß SteLLungnahme des Kreises Ostholstein, Fachdienst Boden- und Gewässer-
schütz vom 07.05.2015 wurde das Grundstück Nordwei'de 2012 auf ALtlasten un-
tersucht, mit dem Ergebnis, dass keine ALtlasten festgestellt wurden. Das schließt
kteinräumi'ge Bodenverunreinigungen nicht aus. Hierzu sind folgende Hinweise zu
beachten:

Bauteile der auf der Fläche liegenden ehemaligen Kläranlage können mit
Teeranstrichen versehen sein und sind entsprechend gesondert zu entsorgen.

Bei Aushub der teilweise mit Bauschutt durchsetzten vorhandenen AuffüLLun-
gen ist dieser einer gesonderten Entsorgung zuzuführen.

Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und ALtlastengesetzes (LBodSchG) sind
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder
AltLast unverzüglich der unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
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3. Umweltbericht

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde dem Bauteitplan eine Begründung beizufügen.
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung, in dem ent-
sprechend dem Stand des Verfahrens die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzute-
gen sind. Die inhaltlichen Anforderungen an den Umweltbericht ergeben sich aus
der Anlage im BauGB zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.

3. 1 Einleitung

3. 1. 1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bauleitplans

Ziele und Inhalte des Bauleitplans
Die Ziele und Inhalte der 36. Änderung des FNP sind im Begründungstext Kapi-
tel 2. 1 dargestellt.

Angaben zum Geltungsbereich und zum Standort
Bezüglich der Angaben zum Geltungsbereich und zum Standort wird auf den Be-
gründungstext der 36. Änderung des FNP Kapitel 1. 3 bis 1. 6 verwiesen.

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden
Der Begründungstext der 36. Änderung des FNP (Kapitel 2. 1) beschreibt die ge-
planten DarsteLLungen ohne FLächendifferenzi'erungen vorzunehmen. Dies ist auf
der PLanungsebene'des FNP nicht üblich. Den Umfang der Planung präzisiert die
parallel aufgestellte l. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 60. Die
tabellarische Darstellung der UmweLtauswirkungen (Kapitel 3. 2. 2) greift auf diese
präziseren Angaben des Bebauungsplans zurück und wertet diese aus.

3. 1. 2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzten und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes

Bei der Ausarbeitung des BauLeitplanes sind sowohl Fachgesetze als auch auf der
Grundlage von Fachgesetzen ausgearbeitete Planungen zu berücksichtigen.

Fachgesetze
Nach~§ l Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von BauLeitpLänen die Be-
Lange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu berücksichtigen, insbesondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische
Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftLicher
Bedeutung und der Europäischen VogeLschutzgebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt,
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d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen
und Abwässern,

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie,

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- und Immissi'onsschutzrechts,

h) die Erhaltung der bestmöglichen LuftquaLität in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
nach den Buchstaben a, c und d.

Als ergänzende Vorschrift zum Umweltschutz dient § la Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB):

"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur
Innenentwicklung zu nutzen sowie BodenversiegeLungen auf das notwendige Maß
zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. (... )".

Für die 36. Änderung des FNP ist die Vermeidung und der Ausgleich voraussicht-
Lich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-
und Funktionsfähigkeit des NaturhaushaLts des § la Abs. 3 Baugesetzbuch be-
achttich (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Diese Anforde-
rungen werden im Rahmen der UmweLtprüfung konstatiert. In der parallel aufge-
stellten l. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 60 werden die
Eingriffe und Kompensationserfordernisse bearbeitet und finden über entspre-
chende Festsetzungen Eingang in den Bebauungsplan.

Von Bedeutung sind weiterhin die Vorschriften des Sechsten Abschnitts des Was-
serhaushaLtsgesetzes zum Hochwasserschutz (§§ 72 ff. WHG), die bei der Planung
zu berücksichtigen sind. Das Plangebiet Liegt größtenteils im hochwassergefähr-
deten Bereich unterhalb der Höhenlinie von NN +3,0 m.

Die Umsetzung der im BauGB und auch BNatSchG/LNatSchG genannten Ziele wird
durch entsprechende Fachgesetze (z. B. BImSchG, BBodSchG, WHG bzw. LWG),
Verordnungen, Richtlinien u. a. flankiert.

Fachplanungen
An Planungen mit ftächenbezogenen Darstellungen, die bei der Umweltprüfung zu
berücksichtigen sind, können für das PLangebiet angeführt werden:

Europäisches Schutzgebietsnetz Natura 2000,
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Landesentwicklungsplan SchLeswig-HoLstein 2010,
Landschaftsprogramm 1999,
RegionaLpLan für den PLanungsraum II, 2004,
Landschaftsrahmenplan für den PLanungsraum II, 2003,
Küsten-Überschwemmungsgebiet.

3. 2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

3. 2. 1 Umweltauswirkungen der Planung

Für das PLangebiet der 36. Änderung des FNP wird basierend auf den rechtskräfti-
gen Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 12 und Nr. 60 der Ausgangszustand
der einzelnen Schutzgüter von Natur und Landschaft ermittelt, beschn'eben und
bewertet. Im Anschluss werden die mit der Durchführung der Planung (Basis der
Beurteilung ist hier bereits die detailliertere Planung der l. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 60) verbundenen Veränderungen des UmweLtzustandes und die zu
erwartenden UmweLtfoLgen der Planung schutzgutbezogen aufgezeigt und bewer-
tet. Die Darstellung erfolgt in einer tabellarischen Übersicht. Es folgen Darlegun-
gen zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen sowie Ausführungen zu in Betracht
kommenden anderweitigen PLanungsmögLichkeiten.

Untersuchungsraum der UmweLtprüfung ist das Plangebiet der 36. Ändemng des
FNP/ der l. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 60. Über das
PLangebiet hinausgehende Wirkungen sind nicht erkennbar.

3. 2. 2 Tabellarische Darstellung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter der Umweltprüfung

§
ö

CQ

Umweltzustand Bestand
em. bestehendem Planungsrecht

Insgesamt hohe Vorbelastung:
Bereich Nordweide:
- Im Bestand sind 115 m2 durch eine ehe-

malige Kläranlage versiegelt.
- Die Festsetzungen des B-PLans Nr. 60

ermöglichen eine Uberbauung und Versie-
gelung von 8. 055 m2 der zu ändernden

TeiLfLäche, ca. 56 % der Fläche.
- Bei den nicht überbaubaren Flächen (ca.

44 %) handelt es sich teilweise um Auf-
schüttungsböden (Bauschutt) oder Berei-
ehe die als Kläranlage genutzt und
dadurch umgestaltet wurden.

- Der B-Plan Nr. 60 lässt eine Veränderung
der GeLändehöhen auf das Niveau +2, 00 m
bis +4,20 m NN zu.

- Festgesetzter interner und externer Aus-
gleich ist bislang nicht umgesetzt.

Umweltzustand nach Umsetzung der
Planun

Bereich Nordweide:
- Der Anteil der versiegelten Fläche reduziert

sich von ca. 56 % auf ca. 48 %.

- Die Bebauung wird auf ein Samtärgebäude
von 80 m2 begrenzt.

- Erhalt von begrünten Flächen ohne bauliche
Anlagen auf ca. 52 % der Fläche.

- Mit der l. Änderung des B-Plan Nr. 60 wer-
den Veränderungen des Geländeniveaus auf
max. +2,50 m bis +3,50 m NHN zugelassen.
Die HöhenstaffeLung folgt dem derzeitigen
Geländeanstieg.

Bereich Binnensee:

- Die Versiegelung bleibt unverändert beste-
hen, ggf. erfolgt aus gestalterischen Gründen
eine erin fü i e Entsi'e eLun zur Neuan-

Umweltaus-
Wirkungen

Ja
erheblich
negative

Auswirkungen
aufgrund der
bislang nicht
umgesetzten
internen und
externen Aus-
gLeichsmaß-
nahmen aus
dem B-PLan

Nr. 60
NeubiLanz
Eingriff-
Ausgleich

erforderlich;
die Lösung
bleibt der
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l
CQ

Umweltzustand Bestand

gem. bestehendem Planungsrecht
Bereich Binnensee:

Die gesamte Fläche ist vollständig versie-
gelt und im B-PLan Nr. 12 planungsrecht-
Lich als Verkehrsfläche "Parkplatz" ausge-
wiesen.

Umweltzustand nach Umsetzung der
Planung

pflanzung von Gehölzen. Dies ist jedoch
nicht durch Festsetzungen vorgegeben.

Umweltaus-

Wirkungen
verbindlichen

Bauleitpla-
nung vorbe-

halten

l
Geringe bis mittlere Vorbelastung:
Bereich Nordweide:

- Eine direkte Verskkerung auf der Fläche
ist aufgrund der bindigen BodenverhäLt-
nisse nicht möglich.

- Das anfallende NiederschLagswasser soll
gemäß B-Plan Nr. 60 daher in das an-
grenzende Feuchtgebiet/ Röhricht abge-
führt werden.

- Der Gefahr von Schadstoffeintrag in das
Oberflächengewässer, wird durch die Ein-
planung von Regenrückhaltebecken be-
gegnet.

- Ausschluss von Drainanlagen.

Hohe Vorbelastung:
Bereich Binnensee:

- Derzeit erfolgt die Ableitung des Nieder-
schLagswassers über Schächte und Re-
genwasserleitungen in den Binnensee.

Bereich Nordweide:

- Geringfügige Verringerung der abzuführenden
Niederschlagsmenge, da sich gegenüber dem
bestehenden PLanungsrecht der Anteil an Ve-
getationsfläche erhöht.

- Beibehaltung der Ableitungsoption des anfal-
lenden Niederschlagswassers in das angren-
zende Feuchtgebiet/Röhricht.

- Beibehaltung des Ausschlusses von Drainan-
lagen; insg. geringere Gefährdung des Röh-
richtbiotops durch den AusschLuss von Tief-
garagen.

Bereich Binnensee:

- Die Niederschlagswasserentsorgung bleibt
unverändert.

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen,
geringfügige
Verbesserung
gegenüber der
Planung des

B-Plans Nr. 60
aufgrund
genngerer

Versiegelung

R»

E
Mittlere Vorbelastung:
Bereich Nordweide:

- Die Festsetzungen des B-Plans Nr. 60
ermöglichen eine Uberbauung des Plan-
gebietes mit 2- bis 4-geschossigen Ge-
bäuden. Dadurch wird der Luftaustausch
zwischen der westlich gelegenen Agrarflur
und dem östlich gelegenen Binnensee
verändert.

- Durch die Versiegelung und Bebauung von
ca. 56 % des Plangebietes besteht keine
Funktion als KaLtluftentstehungsgebiet.

- Insgesamt bleibt die KLimasituation auf-
grund der Lage an der Ostsee und damit
einhergehenden guten DurchLüftungsver-
hältnissen jedoch unkritisch.

Hohe Vorbelastung:
Bereich Binnensee:

- Hier ist eine hohe Belastung gegeben, da
die vollständig versiegelte, vegetationslo-
se Fläche keine positiven klimawirksamen
Funktionen erfüllt.

Bereich Nordweide:

- Mit Ausnahme des 1-geschossigen Sanitärge-
bäudes ist keine Bebauung vorgesehen.
Dadurch entstehen keine Barrierewirkungen,
die den Luftaustausch zwischen der westlich
gelegenen Agrarflur und dem östlich gelege-
nen Binnensee behindern.

- Die Erhöhung des VegetationsanteiLs (52 %
statt 44 %) wirkt sich positiv auf das LokaL-
klima aus.

- Die gestalterisch vorgesehenen Rasenflächen
an den Stellplätzen erhöhen den klimawirk-
samen VegetationsanteiL, werden jedoch pla-
nungsrechtlich nicht vorgeschrieben.

Bereich Binnensee:

- Eine kLeinfLächige Neuschaffung LokalkLima-
tisch positiv wirkender Vegetationsbestände
ist im Zuge der Neugestaltung vorgesehen.
Dies ist jedoch nicht durch Festsetzungen
vorgegeben.

nein
keine

erheblich
negativen

Auswirkungen,
Verbesserung
gegenüber der
Planung des

B-Plans Nr. 60
gegeben
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Umweltzustand Bestand
gem. bestehendem Planungsrecht

Insgesamt mittlere Vorbelastung:
Bereich Nordweide:

- LuftschadstoffbeLastung durch den An-
und Abreiseverkehr der Hotelgäste (ca.
200 Betten) und Gäste der HoteLapart-
ments (ca. 200 WE) gegeben.

Bereich Binnensee:

- Nutzung als Parkplatz und Auswekh-
Standort für Reisemobile, dadurch Luft-
schadstoffbelastung durch an- und abfah-
renden Verkehr gegeben.

Insgesamt mittlere bis hohe Vorbelastung:
Bereich Nordweide:
- Im Bestand sind 115 m2 durch eine ehe-

mah'ge Kläranlage versiegelt.
- Im Zuge der Biotopkartierung (BÜRO FÜR

ÖKOLOGISCHE STUDIEN DR. NORBERT BRIELMANN,
2014) wurden 19 EinzeLbiotope ermittelt
und 17 Biotoptypen nach LLUR (2014)
zugeordnet. Im Planänderungsgebiet un-
terliegen dabei lediglich randliche Korrek-
turflächen des Biotops Nr. 17 als Röhricht
einem gesetzlichen Schutz.

- Durch die Planung betroffene Biotope
sind Nr. 7 - mäßig artenreiches Grünland,
Nr. 8 - Feldgehölz aus Hybridpappeln, Nr.
10 - urbane Rasen, Nr. 12 - urbane Ge-
holze (Einzelbäume, Baugruppen), Nr. 13
- typisches Gebüsch, Nr. U - Brombeer-
flur. Nr. 15 - Baumreihe. Sie werden ab-
gesehen von Nr. 8 und Nr. 13 als von all-
gemeiner Bedeutung eingestuft.

- Die Festsetzungen des B-PLans Nr. 60
bedeuten einen nahezu vollständigen Ver-
tust des ursprünglichen Vegetationsbe-
Standes.

- Ein Teil der Fläche (ca. 56 %) wird durch
Bebauung und Versiegelung vegetations-
frei bleiben.

- Die neu anzulegenden Grundstücksfreiflä-
chen (ca. 44 % des Planänderungsgebie-
tes) werden als Grünanlagen gestaltet.
Davon sind 2.405 m2 bzw. ca. 17 % als

Gehölzanpflanzungen vorgesehen.
- Der GehöLzbestand entlang des Eichholz-

weges wird erhalten.
- Vorgabe einer GehöLzliste.
- Festgesetzter interner und externer Aus-

leich ist bislang nicht umgesetzt.

Umweltzustand nach Umsetzung der
Planung

Bereich Nordweide:

- Verbesserung der Lufthygienischen Situation
aufgrund der Planung von Lediglich ca. 77
Reisemobilstellplätzen.

Bereich Binnensee:

- Beibehaltung der Nutzung als Reisemobil-
Stellplatz. Dadurch unveränderte Luftschad-
stoffbelastung aus An- und Abrei'severkehr
gegeben.

Bereich Nordweide:

- Der Anteil der versiegelten Fläche reduziert
sich gegenüber dem Planungsrecht geringfü-
gig von ca. 56 % auf ca. 48 %, dadurch er-
höht sich der Grünanteil im Plangebiet.

- Es verbleiben 52 °/o Grundstücksfreiflächen.

- Die Planung sieht vor, die Stellplätze nur
zum Teil zu befestigen und einen Teil aus ge-
statterischen Gründen als Rasenflächen anzu-
legen. Dies vergrößert den zu erwartenden
Vegetationsanteil, auch wenn dies planungs-
rechtlich nicht vorgeschrieben wird.

- Erhalt eines Teils des Gehölzbestandes (Bio-
top Nr. 8) im Bereich des ehemaligen Klärbe-
ckens als Fläche mit Bindung für die Bepflan-
zung (705 m2, ca. 5 %).

- Die Einzelgehölze entlang des Ekhholzweges
bleiben unverändert bestehen.

- Festlegung von Flächen für GehöLzanpflan-
zungen zur Eingrünung des ReisemobiLstell-
pLatzes (565 m2, ca. 4 %).

- Festlegung einer privaten Grünfläche mit
Überlagerung als Maßnahmenfläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft mit dem Ziel
der Herstellung eines Amphibienlandlebens-
raumes auf 3. 790 mz bzw. 26 % des Planän-
derungsgebietes.

- Sicherung einer BepfLanzung mit standortge-
rechten, heimischen Gehölzen auf den Frei-
flachen durch Festsetzungen einer entspre-
chenden Gehölzliste.

Umweltaus-
Wirkungen

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen,
Verbesserung
gegenüber der
Planung des

B-Plans Nr. 60
gegeben

Ja
erheblich
negative

Auswirkungen
aufgrund der
bislang nicht
umgesetzten
internen und
externen Aus-

gleichsmaß-
nahmen aus
dem B-PLan

Nr. 60
NeubiLanz
Eingriff-
Ausgleich

erforderlich;

die Lösung
bleibt der

verbindlichen
BauLeitpLa-
nung vorbe-

halten
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Umweltzustand Bestand
em. bestehendem Planungsrecht

Bereich Binnensee:

- Die Fläche ist vollständig versiegelt, es
sind keine Vegetationsflächen vorhanden.

Umweltzustand nach Umsetzung der
Planung

Bereich Binnensee:

- Die Versiegelung bleibt unverändert beste-
hen, ggf. erfolgt eine geringfügige Entsiege-
lung zur Neuanpflanzung von Gehölzen. Dies
ist jedoch nicht durch Festsetzungen vorge-
geben.

Umweltaus-
Wirkungen

s. o.

l
Insgesamt mittlere bis hohe Vorbelastung:
Bereich Nordweide:

- Der B-PLan Nr. 60 von 1995 hat die Be-
Lange des Artenschutzes nicht näher ge-
prüft.

- Die Artenschutzrechth'che Bewertung
(Potenzialanalyse) (BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE
STUDIEN DR. NORBERT BRIELMANN, 2014)
kommt zu folgenden Einschätzungen (vgL.
ausführlich Anlage l):

- Aufgrund der Lage und der Habitataus-
stattung eignet sich das Plangebiet po-
tenziell hauptsächlich als Jagdgebiet für
Fledermäuse.
Lediglich dem Pumpenhäuschen an der
ehemaligen Kläranlage kommt eventuell
Bedeutung als Sommerquartier (Tagesver-
steck, Wochenstube) zu. Dies kann durch
eine fachkundige Person leicht überprüft
werden.
Die GehöLzbestände weisen keine Eignung
als Wochenstuben- oder Winterquartiere
für Fledermäuse auf. Allenfalls eine Nut-
zung von kleinen Tagesverstecken kann
hier angenommen werden.

- Eine Eignung für sonstige artenschutz-
rechtlich zu beachtende Säugetierarten
wird aufgrund fehlender geeigneter Habi-
tatstrukturen ausgeschlossen.

- Aufgrund der Biotopkartierung werden
insgesamt 43 potenzielL vorkommende
BrutvogeLarten ermittelt.
FeLdlerche und Wachtel brüten potenziell
im Bereich des offenen Grünlandes, wei-
terhin sind die halboffenen Strukturen
mit Hecken potenzieLl für Neuntöter und
Braunkehlchen Brutgebiet.

- Während der Untersuchung 2014 wurde
der Teichfrosch als einzige Amphibienart
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.
Diese Art ist artenschutzrechtlich jedoch
nicht relevant.

Aufgrund der Lage und der Habitataus-
stattung ist potenzielt mit dem Vorkom-
men von Rotbauchunke, Moorfrosch und
Laubfrosch zu rechnen.

Bereich Nordweide:

- Erhalt eines Teils des Gehölzbestandes (Bio-
top Nr. 8) im Bereich des ehemaligen Klärbe-
ckens als Fläche mit Bindung für die Bepflan-
zung (705 m2, ca. 5 %) und damit Erhalt
dieses vorhandenen Lebensraumes.

- Neuanlage gehölzgeprägter Lebensräume für
Vögel und Amphibien im Randbereich des
Reisemobilstellplatzes durch Festlegung von
Flächen für Gehölzanpflanzungen zur Eingrü-
nung des ReisemobiLsteLlpLatzes (565 m , ca.
4 %) sowie durch Festlegung einer privaten
Grünfläche mit Überlagerung als Maßnah-
menfLäche zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft mit dem Ziel der Herstellung eines
Amphibienlandlebensraumes (vorgezogene
CEF-Maßnahme) auf 3.790 m2 bzw. 26 % des
Planänderungsgebietes.

- Anlage eines dauerhaften Amphibien-
sperrzauns und dadurch Vermeidung von Am-
phibienverlusten.

- Förderung der ökologischen Qualität für die
heimische Fauna durch die Vorgabe standort-
gerechter, heimischer Gehölze (Gehölzh'ste).

- Durch Vorgaben zu weiteren artenschutz-
rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen wäh-
rend der Bauphase (vgL. ausführlich Kap.
3. 3. 2 und Anlage l) kann das Eintreten ge-
setzlicher Verbotstatbestände bei den Tier-
gruppen Fledermäuse, Vögel, Amphibien ver-
mieden werden.

- Für FeldLerche, Wachtel, Neuntöter, Braun-
kehtchen und Star werden ausführliche Prü-
fungen der Zugriffsverbote angestellt (streng
geschützte bzw. gefährdete Arten). Die übri-
gen VogeLarten werden auf Gildeniveau be-
gutachtet.
Für den Verlust verfügbarer Bruthabitate im
Zuge der Planung können die verschiedenen
Vögel nach artenschutzrechtlicher Bewertung
in unmittelbar angrenzende Bereiche auswei-
chen. Geeignete Habitat der Umgebung kön-
nen zwar bereits von anderen Individuen be-
setzt sein, doch ständi e Verluste durch

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen
bei Beachtung

der vorge-
schlagenen

artenschutz-
rechtlichen

Vermeidungs-
maßnahmen
und vorgezo-
genen CEF-
Maßnahmen
und Umset-
zung von

Ausgleichs-
maßnahmen
für die Bio-
topverluste
(s. Biotope);
die Lösung
bleibt der

verbindlichen

Bauleitpla-
nung vorbe-

halten
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Umweltzustand Bestand
gem. bestehendem Planungsrecht

- Artenschutzrechtlich relevante Reptilien-
arten, wie bspw. Zauneidechsen, sind
mangels geeigneter Habitate nicht zu er-
warten.

Bereich Binnensee:

- Keine Lebensräume auf versiegelten Flä-
chen.

Umweltzustand nach Umsetzung der
Planung

Prädatoren führen dazu, dass immer in einem
gewissen Umfang freie Plätze vorhanden
sind.

Bereich Binnensee:

- Die Versiegelung bleibt unverändert beste-
hen, ggf. erfolgt eine geringfügige Entsiege-
lung zur NeuanpfLanzung von Gehölzen. Dies
ist jedoch nicht durch Festsetzungen vorge-
geben. Die Lebensraumqualität für Tiere ver-
ändert sich nicht.

Umweltaus-
Wirkungen

s. o.

ja
u»
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Insgesamt mittlere bis hohe Vorbelastung:
Bereich Nordweide:

- Durch die zulässige Uberbauung mit bis
zu 4 Geschossen ergibt sich ein sied-
lungsgeprägtes Landschaftsbild.

- Die PfLanzfestsetzungen innerhalb des
Plangebietes sichern eine Neugestaltung
des Landschaftsbildes.

Bereich Binnensee:

- St'edlungsgeprägtes Landschaftsbild durch
die bestehende VoUversiegelung und das
Fehlen von Vegetationselementen auf der
Fläche.

Bereich Nordweide:

- Eine Prägung durch Gebäude entfällt.
- Die GehöLzgruppe um das ehemalige KLärwerk

bleibt als raumprägendes Element teilweise
erhalten.

- Eine starke Um- und Durchgrünung des Rei-
semobilstetlplatzes sichert die landschaftli-
ehe Wirkung der Flächen und damit die Neu-
gestaltung des Landschaftsbildes.

Bereich Binnensee:

- Aufwertung des siedlungsgeprägten Land-
schaftsbildes durch Integration von Vegeta-
tionselementen im Zuge der Neugestaltung.
Dies ist jedoch nicht durch Festsetzungen
vorgegeben.

nein

keine
erheblich

negativen
Auswirkungen,

deutliche
Verbesserung

gegeben
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Insgesamt mittlere bis hohe Vorbelastung:
Bereich Nordweide:
- Die Flächen stehen der ErhoLungsnutzung

in Form des Kurmittelhauses, sowie von
HoteLapartments und Hotelzimmern Ledig-
Lich einem eingeschränkten Nutzerkrets
zur Verfügung.

Bereich Binnensee:

- Die Flächen stehen der Erholungsnutzung
in Form eines Parkplatzes für ReisemobiLe
bereits derzeit lediglich einem einge-
schränkten Nutzerkreis zur Verfügung.

Bereich Nordweide:

- Schaffung anderer Erholungsangebote im
PLangebiet durch Ausweisung von Standplät-
zen für Reisemobile einschh'eßlich entspre-
chend gestalteter Freiflächen, die jedoch nur
einem eingeschränkten Nutzerkreis zu Verfü-
gung stehen.

Bereich Binnensee:

- Nutzung bleibt unverändert bestehen.

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen
UmweLtaus-

Wirkungen
unverändert
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Umweltzustand Bestand
gem. bestehendem Planungsrecht

Bereich Nordweide und Binnensee:

- Die Festsetzungen des B-Plans Nr. 60
erlauben eine ferienbezogene Wohnfunk-
tion im Bereich der Nordweide.

- Benachbart liegen im Ferienzentrum west-
Lich angrenzend an das Plangebiet sowohl
Ferienwohnen als auch Dauerwohnen vor.

Vorbelastung vorhanden:
Bereich Nordweide:

- Die Festsetzungen des B-PLans Nr. 60
ermöglichen eine Bebauung des Plange-
bietes mit HoteLapartments und Hotel-
zimmern. Daraus ergibt sich eine Geräu-
schentwicklung aus Erschließungs- und
StelLplatzverkehr.

Bereich Binnensee:

- Vorhandene Geräuschentwicklung durch
Parkplatzverkehr.

Umweltzustand nach Umsetzung der
Planung

Bereich Nordweide und Binnensee:

- Schaffung von FerienaufenthaltsfLächen mit
vorübergehender "Wohnfunktion" in Form
von Reisemobilstellplätzen.

- Die Wohnfunktion des benachbarten Ferien-
Zentrums bleibt unverändert.

Bereich Nordweide:

- Geringfügige Verbesserung der Lärmbelastung
aufgrund der Planung von einer geringeren
Anzahl von Standplätzen.

Bereich Binnensee:

- Die GeräuschentwickLung aus SteLlpLatzver-
kehr bleibt unverändert.

Umweltaus-
Wirkungen

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen
UmweLtaus-
Wirkungen

unverändert

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen,
geringfügige
Verbesserung

s
l

.?
^

Keine Vorbelastung:
Bereich Nordweide und Binnensee:

- Die ordnungsgemäße Behandlung anfal-
lenden Mülls (Müllabfuhr) und Abwassers
(AnschLuss an zentrale Schmutzwasserka-
nalisation/Kläranlage) sind durch die
Festsetzungen jeweils der B-Pläne Nr. 12
und Nr. 60 gegeben.

Bereich Nordweide und Binnensee:

- Die ordnungsgemäße Behandlung anfallenden
MüLls (Müllabfuhr) und Abwassers (Anschluss
an zentrale Schmutzwasserkanalisati-
on/KLäranLage) ist weiterhin gewährleistet.

nein

keine
erheblich
negativen

Auswirkungen,
Umweltaus-
Wirkungen

unverändert

0)
s

3. 2.3 Wechselwirkungen

Auf Wechselwirkungen zwischen den betrachteten Schutzgütern, die als Folgewir-
kungen innerhalb des Wechselwirkungsgefüges entstehen, wurde vorangehend
bereits eingegangen. WechseLwirkungskompLexe mit besonderen schutzgutüber-
greifenden und hoch empfindlichen Wirkungsnetzen kommen im Untersuchungs-
gebiet nicht vor.

3.3 Eingriffs- und Ausgleichsregelung

Die konkrete flächenhafte Ermittlung der Eingriffe und des Ausgleichs für durch
die Planung verursachte erhebliche Beeinträchtigungen in die Schutzgüter "Bo-

18



SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR
Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation

Stadt Hei'Ligenhafen | 36. Änderung FNP für das Gebiet "Nordweide" | Begründung 27. 08. 2015

den" und "Biotope und Arten" erfolgt in der paraLLeL aufgestellten l. Änderung
und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 60.

Neben der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen werden in der parallel
aufgestellten l. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 60 arten-
schutzrechtliche Vermei'dungsmaßnahmen und vorgezogene CEF-Maßnahmen prä-
zi'si'ert. Als Ausgleich werden die Sicherung von TeiLfLächen als private Grünfläche,
Gehölzanpflanzungen, die Vorgabe zur Verwendung standortgerechter und ge-
bietstypischer Gehölzarten sowie ein externer Ausgleich über die Maßnahmenftä-
ehe "Biotopaufwertungen auf dem Steinwarder" in Form von Dünenrenaturierung
zugeordnet, so dass die Anforderungen an den Ausgleich erfüllt sind.

3. 4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Anderweitige PLanungsmögLichkeiten sind vor dem Hintergrund der Ziele und des
räum Lichen" Geltungsbereiches des BauLeitplans zu betrachten. Vorangehend zur
Aufstellung dieser FNP-Änderung wurden alternative Standorte im Stadtgebiet
untersucht und bewertet.

Standortalternativen
Vorangehend zur Aufstellung der 36. Änderung des FNP wurden bei der Suche
nach einem Ersatzstandort für den Reisemobi'LsteLLplatz verschiedene Flächen un-
tersucht. An erster Stelle standen hierbei Kriterien wie "Flächenverfügbarkeit",
"Flächengröße", "Erschließung", "Strand-/ Wassernähe", "Entfernung zur Innen-
Stadt" und "Städtebauliche Einbindung".

Im Vorfeld wurden seit 2009 dahingehend folgende Alternativstandorte betrach-
tet und bewertet:
l - Freifläche zwischen Schwesternwohnhei'm und Parkplatz im Bereich der

AMEOS-KLimk
2 - Fläche auf dem Steinwarder östlich der Fischem'nne
3 - Nordweide
4 - Parkplatz am Binnensee und Teilfläche der Nordweide
5 - Drachenwi'ese im Seepark auf dem Stei'nwarder
6 - Wiese westlich der AMEOS-KLinik und südlich der Nordweide

Aufgrund der Auswirkungen auf das geplante HoteLprojekt auf dem Steinwarder
hinsichtlich des zu erwartenden Qualitätsgefälles wurde der ALternativstandort 2
als nicht geeignet eingestuft.

Der ALternativstandort 5 wurde aus Gründen der fehlenden städtebaulichen Ein-
bindung, der großen Entfernung zur Innenstadt und der naturschutzrechtlich zu
erwartenden Hemmnisse ebenfalls als nicht geeignet eingestuft.

Für die ALternativstandorte l und 6 ergab sich eine etwas ungünstigere Einschät-
zung der Verfügbarkeit, da diese Flächen der AMEOS-KLinik unterstehen. Weiterhin
stünden hier teilweise Denkmatschutzbetange entgegen, weil die Fläche l bspw.
dem Ensembleschutz unterliegt.

Aus der Standortvoruntersuchung ging somit der ALternativstandort 4 "Parkplatz
am Binnensee und Teilfläche der Nordwei'de" als Favorit hervor, u. a. wegen der
Lage (Teilfläche am Binnensee mit Wasserbezug), des Bekanntheitsgrades als
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schon heute genutzter Ausweichstandort und der FLächengröße, die eine komfor-
table Infrastruktur und qualitätvoLLe Gestaltung des neuen Reisemobi'LsteLLpLatzes
wie auch ggf. noch eine zukünftige Erweiterungsoption zulässt. Mit Klärung der
Grundstückssituation im Zuge des Erwerbs durch die Stadt Hei'ligenhafen im
Zwangsversteigerungsverfahren hat sich für diesen ALternativstandort auch die
FLächenverfügbarkeit geklärt.

Planungsalternativen
Im parallelen Schritt der l. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 60
wurden verschiedene PLanungsalternativen innerhalb des PLangebietes in Varian-
tenform aufgestellt und sind dort beschrieben.

3.5 Zusätzliche Angaben

3. 5. 1 Technische Verfahren

Methodische Grundlagen für den UmweLtbericht sind neben der Auswertung vor-
handener Unterlagen wie dem Flächennutzungsplan, LandschaftspLan und Land-
schaftsrahmenplan, den beiden Bebauungspläne Nr. 12 und Nr. 60 eine Ortsbege-
hung sowie zum Plangebi'et erstellte Fachgutachten:

PLanzeichnung und Begründung zum Bebauungsplan Nr. 60 "Nordweide" der
Stadt Hei'Ligenhafen (1995); einschl. Grünordnungplan zum Bebauungsplan
Nr. 60 (UmweltverträgLichkeitsuntersuchung im Rahmen der Baulei'tplanung)
(H. KLAPPER, 1995)

Planzei'chnung zum Bebauungsplan Nr. 12 "Ferienzentrum/ Steinwarder" der
Stadt Heiligen hafen (1997)

Gründungstechnische Stellungnahme zum B-Plan 60 Reisemobi'lsteLLpLatz
Heiligenhafen (BBI GEO- UND UMWELTTECHNIK, 2014)

Artenschutzrechtliche Bewertung zum Projekt Rei'semobilstellplatz "Nordwei-
de", l. Änderung Bebauungsplan Nr. 60 (Stadt Heiligenhafen) (BÜRO FÜR ÖKO-
LOGISCHE STUDIEN, DR. BRIELMANN, 2014)

3. 5. 2 Hinweise zu Schwierigkeiten

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der umweLtrelevanten Angaben Lagen
nicht vor.

3.5.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung

Nach § 4c Satz l BauGB muss die Gemeinde im Rahmen des "Monitorings" die
vorhergesehenen erhebLichen nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen
bzw. im Rahmen der Überwachung auch die entsprechenden unvorhergesehenen
Auswirkungen ermitteln, um so in der Lage zu sein, ggf. geeignete Maßnahmen
zur Abhilfe zu ergreifen
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Die Überwachung der erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen UmweLtauswir-
Rungen infolge der Planrealisierung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Ver-
pfhchtungen zur UmweLtüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissions-
schütz- (LuftquaLität, Lärm), Bundesbodenschutz- (ALtlasten), Bundesnatur-
schutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen.

Gemäß § 4 Abs. 3 BauGB unterrichten die Behörden die Gemeinde, sofern nach
den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bebauungsplans
erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt hat. In Ergänzung hierzu fragt die Gemeinde einmal im Jahr bei den
Fachbehörden kenntlich gewordene, unvorhergesehene erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen zum Geltungsbereich der BauLeitpLanung ab.

21



4. Verfahren

4. 1 Förmliches Verfahren

Die Stadtvertretung der Stadt HeiLigenhafen hat in ihrer Sitzung am 25.06.2014
den AufsteLLungsbeschluss für die 36. Änderung des FlächennutzungspLans gefasst
(§ 12 Abs. 2 BauGB).

Die ortsübliche Bekanntmachung des AufsteLLungsbeschlusses erfolgte am
. At^:.^. !.li:... (§ 2 Abs. l Satz 2 BauGB).

Mit Schreiben vom ...Q. f.-.^. '. f. f........ wurde die Planung der 36. Änderung des
FLächennutzungspLans gemäß § 16 LandespLanungsgesetz dem zuständigen In-
nenmimsterium angezeigt.

Dijg_ frühzeitige Beteiligung ^der OffentLichkei't wurde in der Zeit vom
^... Q-.:!.^.. ^... bis zum . Q^, <?.<.. /Y...... durchgeführt. Hierzu konnten Anre-

gungen und Bedenken abgegeben werden (§ 3 Abs. l Satz l BauGB).

Die Behörden und sonstigen Träger öffentli'cher^eljäng^, die von der Planung
berührt sein können, sind mit Schreiben vom . Q!i:°'f:(<f........ frühzeitig über
die Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und DetaiLLierungsgrad der UmweljyrLiiuna aufgefordert worden. Die
Abgabe einer Stellungnahme soLLte bis zum ^... ^:. lcf'........ erfolgen (§ 4 Abs.
l Satz l i'.V. m. § 3 Abs. l BauGB).

Die Stadtvertretung hat am ... /?. t?.'üs:.'.'->....... den Entwurf der 36. Änderung
des Flächennutzungsplans und die Begründung beschlossen und zur Auslegung
bestimmt.

e[ung des FLächennutzungsplans und di^Be^
Cff.'^^f.^........ bis einschließlich .jÜ^:o^.-./r.

Der Entwurf der 36. Andecunq d
haben in der Zeit vom
während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgeLegen. Die
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
AusLegungsfrist von jedermann_§chriftLich oder zur Niederschrift abgegeben wer-
den können, am .... ^. ^... f.-^.... in der "Heili'genhafener Post" ortsüblich be-
kannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung
berührt_sein_können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch Schreiben vom
.Q.^..^. :^..... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen de^pjTgn^Uichkeit
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am . ^. <(:0..?:/JT.
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die^ Gemeindevertretung hat die 36. Änderung des FLächennutzungsplans am
/.5... beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Das Innenministerium des Landes SchLeswig-HoLstein hat die 36. Änderung des
FLächennutzungsplans mit Bescheid ....................... vom ....................... ,
Az. : ................................... , - mit Nebenbestimmungen und Hinweisen - ge-
nehmigt.
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Die Gemeindevertretung hat die Nebenbestimmungen durch Beschluss vom
erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Das Innenministerium des

Landes Schteswig-HoLstein hat die Erfüllung der Nebenbestimmungen mit Be-
scheid vom ...................... , Az. : . ....................................... , bestätigt.

Die Erteilung der Genehmigung der 36. Änderung des FLächennutzungspLans sowie
die Stelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingese-
hen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurden am

in der "Heiti'genhafener Post" ortsüblich bekannt gemacht. In
der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer Geltendmachung von Ve r-
fahrens- und Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen. Die 36. Änderung des CLächen-
nutzungsplans wurde mithin am ....................... wirksam.

4. 2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei'Ligung nach § 3 Abs. l BauGB
wurde über den Vorentwurf der 36. Änderung des Flächennutzungsplans untemch-
tet. Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbetei'Ligung nach § 4 Abs. l BauGB wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über den Vorentwurf der
36. Änderung des Flächennutzungsplans unterrichtet und zur Stellungnahme auf-
gefordert. Es wurden 7 Stellungnahmen abgegeben.

4.3 Entwurfsplanung

Nach der Durchführung der frühzeitigen Öffentlich keits- und BehördenbeteiLigung
erfolgte die Erstellung des Entwurfs der 36. Änderung des Flächennutzungsplans
unter Berücksichtigung der eingegangenen Hinweise aus der Frühzeitigen Offent-
Lichkeits- und Behordenbeteiligung sowie aufgrund weitergehender Überlegungen
des Vorhabenträgers HVB. Hierbei wurden im WesentLichen foLgende Änderungen
in der Entwurfsfassung der 36. Änderung des FLächennutzungsplans vorgenom-
men:

Verkleinerung und Anpassung des Geltungsbereiches an die überarbeitete
Planung im Teilbereich Nordweide.

Präzisierung des Sondergebietes als "SO Campingplatz für Wohnmobile".

Nachrichtliche Übernahme des überschwemmungsgefährdeten Bereiches.

4.4 Öffentlich keitsbeteiligung und Behördenbeteiligung

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteitigung nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der
36. Änderung des FLächennutzungspLans im April/Mai 2015 wurden keine Stet-
lungnahmen abgegeben.
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Im Rahmen der BehördenbeteiLigung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange im ApriL/Mai 2015 über den Entwurf
der 36. Änderung des FLächennutzungsplans unterrichtet und zur Stellungnahme
aufgefordert. Es wurden 3 Stellungnahmen mit Hinweisen abgegeben.

4.5 Fassung zur Genehmigung

Aus den ei'ngegangenen Hinweisen ergeben sich keine Änderungen der Entwurfs-
fassung der 36. Änderung des FLächennutzungspLans.

In der Begründung erfolgt eine Ergänzung von Hinweisen zum Bodenschutz und
eine Anpassung der Angaben zur LöschwasserbereitsteLLung entsprechend der
inzwischen vorliegenden Bestätigung durch den Zweckverband Ostholstein, dass
diese aus dem Trinkwassernetz gewährleistet ist. Es handelt sich um eine redakti-
onelle Ergänzung und Anpassung.
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5. Beschluss über die Begründung

Diese Begründung zur 36. Änderung des FLächennutzungsplans der Stadt Heili-
ienhafen".\s/urde~ in der Sitzung der Stadtvertretung HeiLi'genhafen am
^..SERsM gebilligt.

HeiLigenhafen, den ...ll:. fl%..W.. Siegel Unterschrift
(Müller)

Bürgermeister
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